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Beschlussvorschlag:

Die „Richtlinien zur Vergabe von Projektmitteln im Rahmen des Handlungskonzeptes zur
Aufnahme von Flüchtlingen in der Stadt Bielefeld“ werden im Hinblick auf die Förderhöhe
und die Projektlaufzeit geändert.
Die Richtlinien treten mit sofortiger Wirkung in der als Anlage beigefügten Fassung in
Kraft.

Begründung:

Vor dem Hintergrund der erhöhten Flüchtlingszuwanderung hat der Rat der Stadt dem Vorschlag
der Verwaltung zugestimmt, in Anlehnung an den Verfügungsfonds der Programme „Stadtumbau
West“ und „Soziale Stadt“ in den Jahren 2016 und 2017 Projektmittel in Höhe von jährlich 200.000
Euro in den Haushalt einzustellen.
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss hat in seiner Sitzung am 09.02.2016 die endgültige
Fassung der o.g. Richtlinien beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden bislang 24 Projekte
bewilligt, die in vielfältiger Weise das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die Teilhabe der
geflüchteten Menschen und/oder die Begegnung in den Stadtteilen unterstützen. Die
Projektförderungen leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Integration und unterstützen das
soziale Miteinander in der Stadt.

Die Richtlinien in der Fassung vom 09.02.2016 normieren ein Fördervolumen von mindestens
5.000 Euro sowie eine Laufzeit von mindestens neun Monaten. Im bisherigen Vergabeverfahren
hat sich gezeigt, dass diese Regelungen für etliche, insbesondere niedrigschwellige Projekte von
Vereinen und Initiativen, ein Ausschlusskriterium darstellen. Die Änderung der Richtlinien zielt
darauf ab, den Spielraum der Beantragung und Bewilligung zu erhöhen.
Die Änderungen sind in der als Anlage beigefügten Neufassung der Richtlinien kursiv dargestellt.
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